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ROG OÖ 1994 §30 idF 2015/069;
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Rechtssatz

Die OÖ Raumordnungsgesetz-Novelle 2015 hat daran, dass die Zulässigkeit eines bestimmten Betriebes in der

festgelegten Widmungsart nach der jeweiligen Betriebstype auf Grund der Art der herkömmlicherweise und nach dem

jeweiligen Stand der Technik verwendeten Anlagen und Einrichtungen sowie der Art und des Ausmaßes der von

solchen Betrieben üblicherweise verursachten Emissionen zu beurteilen ist, nichts geändert.
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